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Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats 

 Auf der 7015. Sitzung des Sicherheitsrats am 6. August 2013 gab die Präsidentin des 
Sicherheitsrats im Zusammenhang mit der Behandlung des Punktes „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen bei der 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“ im Namen des Rates die fol-
gende Erklärung ab: 

 „Der Sicherheitsrat erinnert an seine früheren einschlägigen Resolutionen und 
die Erklärungen seines Präsidenten, in denen unterstrichen wird, wie wichtig der Auf-
bau wirksamer Partnerschaften zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen 
und subregionalen Organisationen im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen 
und den entsprechenden Satzungen der regionalen und subregionalen Organisationen 
ist.  

 Der Sicherheitsrat erinnert an die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und bekräftigt seine Hauptverantwortung nach der Charta für die Wahrung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit.  

 Der Rat erinnert ferner daran, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen und Abmachungen in 
die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betreffenden Ange-
legenheiten, bei denen Maßnahmen regionaler Art angebracht sind, einen festen Be-
standteil der kollektiven Sicherheit im Sinne der Charta der Vereinten Nationen bildet 
und die kollektive Sicherheit verbessern kann. 

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass der immer umfangreichere Beitrag, den 
die regionalen und subregionalen Organisationen leisten, die Arbeit der Vereinten Na-
tionen auf dem Gebiet der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-
heit auf nützliche Weise unterstützen kann, und betont in dieser Hinsicht, dass dieser 
Beitrag im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen geleistet wer-
den muss, wozu auch gehört, dass die regionalen und subregionalen Organisationen 
den Sicherheitsrat jederzeit vollständig über die Maßnahmen auf dem Laufenden hal-
ten müssen, die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ge-
troffen oder in Aussicht genommen werden.  

 Der Sicherheitsrat bekundet seine Absicht, gegebenenfalls weitere Schritte zur 
Förderung einer engeren und stärker auf operativer Ebene angesiedelten Zusammen-
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Orga-
nisationen auf den Gebieten der Konfliktfrühwarnung und Konfliktverhütung sowie 
der Friedensschaffung, Friedenssicherung und Friedenskonsolidierung zu prüfen und 
die Kohärenz, Synergie und kollektive Wirksamkeit der entfalteten Bemühungen si-
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cherzustellen. In dieser Hinsicht begrüßt er die bereits bestehenden soliden Initiativen 
zur Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den Regionalorganisatio-
nen.  

 Der Rat würdigt die fortlaufenden Bemühungen und Beiträge des Sekretariats 
zur Festigung der Partnerschaften mit den regionalen und subregionalen Organisatio-
nen und bekundet seine Absicht, nach Bedarf die Konsultationen und die Zusammen-
arbeit mit den regionalen und subregionalen Organisationen zu erweitern, wie vom 
Rat in der Erklärung seines Präsidenten S/PRST/2010/1 und in der Mitteilung 
S/2006/507 sowie späteren diesbezüglichen Dokumenten und Mitteilungen des Präsi-
denten vereinbart.  

 Der Sicherheitsrat erkennt an, dass sich die regionalen und subregionalen Orga-
nisationen in einer guten Ausgangsposition befinden, um die Ursachen bewaffneter 
Konflikte zu verstehen, da sie über Kenntnisse der Region verfügen, welche für ihre 
Anstrengungen, auf die Verhütung oder Beilegung dieser Konflikte einzuwirken, von 
Vorteil sein können.  

 Der Sicherheitsrat betont, wie wichtig ein koordiniertes internationales Vorge-
hen gegen die Ursachen von Konflikten ist, ist sich der Notwendigkeit bewusst, wirk-
same langfristige Strategien zu erarbeiten, und unterstreicht, dass alle Organe und Or-
ganisationen der Vereinten Nationen vorbeugende Strategien verfolgen und im Rah-
men ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs Maßnahmen ergreifen müssen, um den 
Mitgliedstaaten und den regionalen und subregionalen Organisationen bei der Beseiti-
gung der Armut, der Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit und -hilfe und der 
Förderung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten behilflich zu sein.  

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
Streitigkeiten und Konflikte im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bei-
zulegen, und fordert die internationale Gemeinschaft auf, die von regionalen und sub-
regionalen Organisationen in die Wege geleiteten Maßnahmen zur friedlichen Beile-
gung von Streitigkeiten und zur Verhütung und Lösung von Konflikten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen und den einschlägigen Resolutionen des Si-
cherheitsrats in geeigneter Weise zu unterstützen.  

 Der Sicherheitsrat ermutigt die maßgeblichen regionalen und subregionalen Or-
ganisationen, sich auch weiterhin in geeigneter Weise an der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zu beteiligen, namentlich durch Konfliktprävention, Vertrauensbil-
dung und Vermittlungsbemühungen, und unterstreicht, wie wichtig es ist, die diesbe-
züglich vorhandenen und potenziellen Kapazitäten der regionalen und subregionalen 
Organisationen zu nutzen.  

 Der Rat betont, wie nützlich es ist, auch weiterhin wirksame Partnerschaften 
zwischen den Vereinten Nationen und maßgeblichen regionalen und subregionalen 
Organisationen aufzubauen, um eine rasche Reaktion auf Streitigkeiten und neu auf-
tretende Krisen zu ermöglichen und die Rolle der Vereinten Nationen bei der Kon-
fliktprävention zu stärken.  

 Der Sicherheitsrat anerkennt die wichtige Rolle der Guten Dienste des General-
sekretärs und legt dem Generalsekretär nahe, auch weiterhin so oft wie möglich das 
Instrument der Vermittlung einzusetzen, um zur friedlichen Lösung von Konflikten 
beizutragen, und sich in dieser Hinsicht nach Bedarf mit den maßgeblichen regionalen 
und subregionalen Organisationen abzustimmen und eng mit ihnen zusammenzuarbei-
ten.  

 Der Sicherheitsrat begrüßt es, dass die regionalen und subregionalen Organisa-
tionen in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen und den Resolutio-
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nen und Beschlüssen des Sicherheitsrats fortlaufend wichtige Anstrengungen unter-
nehmen und eine erweiterte friedenssichernde Rolle wahrnehmen, um Konflikte zu 
verhüten, in Konflikten zu vermitteln und diese beizulegen.  

 Der Sicherheitsrat erkennt an, dass die regionalen und subregionalen Organisa-
tionen mit der Durchführung von Friedenssicherungseinsätzen, die der Sicherheitsrat 
genehmigt hat, in einer mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen vereinba-
ren Weise zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit beitragen.  

 Der Sicherheitsrat bittet das Sekretariat und alle regionalen und subregionalen 
Organisationen, die über Kapazitäten zur Friedenssicherung verfügen, ihre Arbeitsbe-
ziehungen auszubauen und weiter zu untersuchen, wie ihre Zusammenarbeit besser 
zur Erfüllung der Mandate und Ziele der Vereinten Nationen beitragen könnte, um ei-
nen kohärenten Rahmen für die Friedenssicherung zu gewährleisten.  

 Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wichtig die Partnerschaft und Kooperation 
mit den maßgeblichen regionalen und subregionalen Organisationen im Einklang mit 
Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen für die Unterstützung friedenssichern-
der Einsätze, einschließlich in Fragen betreffend den Schutz von Zivilpersonen, unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Mandate dieser Einsätze, sowie für friedenskonsoli-
dierende Maßnahmen und die Stärkung regionaler und nationaler Eigenverantwortung 
ist.  

 Der Sicherheitsrat anerkennt die Rolle, die die regionalen und subregionalen 
Organisationen nach Konflikten bei der Friedenskonsolidierung, der Wiederherstel-
lung, dem Wiederaufbau und der Entwicklung wahrnehmen können, und bekräftigt 
die Bedeutung des Zusammenwirkens und der Kooperation zwischen der Kommission 
für Friedenskonsolidierung und den regionalen und subregionalen Organisationen und 
Abmachungen. Der Rat ermutigt die Kommission, weiter in enger Abstimmung mit 
den regionalen und subregionalen Organisationen und Abmachungen zu arbeiten, um 
kohärentere und besser integrierte Strategien für die Friedenskonsolidierung und die 
Wiederherstellung nach Konflikten zu gewährleisten.  

 Der Sicherheitsrat ist sich der Notwendigkeit bewusst, mit den regionalen und 
subregionalen Organisationen nach Bedarf eng zusammenzuarbeiten, auch über seine 
Nebenorgane, damit seine Resolutionen, einschließlich der Resolutionen zu themati-
schen Fragen, die auf ein breites Spektrum von Konfliktsituationen anwendbar sind, 
auf kohärentere und wirksamere Weise durchgeführt werden. In dieser Hinsicht legt 
der Rat ferner den regionalen und subregionalen Organisationen nahe, mit den Sank-
tionsausschüssen der Vereinten Nationen und ihren Sachverständigengruppen bei der 
Durchführung ihrer mandatsmäßigen Tätigkeiten voll zusammenzuarbeiten. 

 Der Sicherheitsrat bekräftigt die unverzichtbare Rolle der Frauen bei der Verhü-
tung und Beilegung von Konflikten, in Friedensverhandlungen, bei der Friedenskon-
solidierung, der Friedenssicherung, humanitären Maßnahmen und dem Wiederaufbau 
nach Konflikten, bekräftigt ferner, wie wichtig es ist, sexuelle Gewalt in bewaffneten 
Konflikten und Postkonfliktsituationen zu verhüten und davor zu schützen, und be-
tont, dass die Vereinten Nationen und die regionalen und subregionalen Organisatio-
nen darauf hinwirken müssen, dass Frauen- und Geschlechterperspektiven in alle 
Friedens- und Sicherheitsbemühungen der Vereinten Nationen und der regionalen und 
subregionalen Organisationen voll einbezogen werden, namentlich indem sie die er-
forderlichen Kapazitäten aufbauen. 

 Der Sicherheitsrat anerkennt den wertvollen Beitrag der maßgeblichen regiona-
len und subregionalen Organisationen und Abmachungen zum Schutz von Kindern, 
die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. In dieser Hinsicht ermutigt der Sicher-
heitsrat diese Organisationen und Abmachungen, den Schutz von Kindern weiter sys-
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tematisch in ihre Kampagnen, Politiken, Programme und Missionsplanungen zu inte-
grieren sowie das Personal ihrer Friedenssicherungs- und Feldeinsätze zu schulen und 
Kinderschutzpersonal in diese Einsätze aufzunehmen und innerhalb ihrer Sekretariate 
Mechanismen zum Schutz von Kindern einzurichten, namentlich indem sie Kinder-
schutzkoordinatoren ernennen.  

 Der Sicherheitsrat betont, dass den regionalen und subregionalen Organisatio-
nen bei der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waf-
fen eine wichtige Funktion zukommt und dass es notwendig ist, in den Mandaten der 
Friedenssicherungseinsätze gegebenenfalls den regionalen Instrumenten Rechnung zu 
tragen, die den Staaten die Identifikation und Rückverfolgung illegaler Kleinwaffen 
und leichter Waffen ermöglichen. Der Rat befürwortet die Schaffung oder gegebenen-
falls Stärkung subregionaler und regionaler Mechanismen der Zusammenarbeit, der 
Koordinierung und des Informationsaustauschs, insbesondere eine grenzüberschrei-
tende Zollkooperation und Netzwerke zum Austausch von Informationen, mit dem 
Ziel, den unerlaubten grenzüberschreitenden Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen zu verhüten, zu bekämpfen und zu beseitigen. 

 Der Rat befürwortet die internationale und regionale Zusammenarbeit bei der 
Prüfung der Herkunft und des Transfers von Kleinwaffen und leichten Waffen, um ih-
re Umlenkung, namentlich zu Al-Qaida und anderen terroristischen Gruppen, zu ver-
hindern. Der Rat unterstreicht die bedeutenden Schritte, die die Mitgliedstaaten und 
internationale und regionale Organisationen in dieser Hinsicht unternommen haben. 
Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Durchsetzung der vom Sicherheitsrat ver-
hängten Waffenembargos sollte mit einer verstärkten internationalen und regionalen 
Zusammenarbeit in Bezug auf Waffenexporte einhergehen. 

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, dass die Anstrengungen je nach Be-
darf auf nationaler, regionaler, subregionaler und internationaler Ebene stärker koor-
diniert werden müssen, um der von der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 
und ihren Trägersystemen ausgehenden ernsten Herausforderung und Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit weltweit wirksamer entgegenzutreten.  

 Der Sicherheitsrat ist sich der Notwendigkeit bewusst, mit den internationalen, 
regionalen und subregionalen Organisationen und Abmachungen auch weiterhin die 
Möglichkeit des Austauschs von Erfahrungen und Erkenntnissen auf den von Resolu-
tion 1540 (2004) erfassten Gebieten und die Verfügbarkeit von Programmen, die die 
Durchführung der Resolution erleichtern könnten, sowie Bereiche zu erkunden, in de-
nen sie Hilfe bereitstellen können, unter anderem durch die Bestimmung einer Kon-
taktstelle oder eines Koordinators für die Durchführung der Resolution 1540 (2004). 

 Der Sicherheitsrat begrüßt die Anstrengungen seiner für die Terrorismusbe-
kämpfung zuständigen Nebenorgane, die Zusammenarbeit mit den regionalen und 
subregionalen Organisationen zu fördern, und nimmt mit Anerkennung Kenntnis von 
den Anstrengungen einer wachsenden Zahl regionaler und subregionaler Organisatio-
nen bei der Terrorismusbekämpfung. Der Rat fordert alle in Betracht kommenden re-
gionalen und subregionalen Organisationen nachdrücklich auf, die Wirksamkeit ihrer 
Anstrengungen zur Bekämpfung des Terrorismus im Rahmen ihrer jeweiligen Manda-
te und im Einklang mit dem Völkerrecht zu erhöhen, namentlich im Hinblick auf den 
Ausbau ihrer Fähigkeiten zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei deren Anstren-
gungen, gegen die von terroristischen Handlungen ausgehenden Bedrohungen des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit vorzugehen.  

 Der Rat nimmt in dieser Hinsicht außerdem mit Anerkennung Kenntnis von den 
Aktivitäten, die die Institutionen der Vereinten Nationen, darunter das Exekutivdirek-
torium des Ausschusses zur Bekämpfung des Terrorismus und der Arbeitsstab Terro-
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rismusbekämpfung, in Abstimmung mit anderen zuständigen internationalen, regiona-
len und subregionalen Organisationen auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus, der 
technischen Hilfe und ihrer Erleichterung durchführen, um den Mitgliedstaaten auf 
Antrag bei der Umsetzung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Terrorismus behilflich zu sein, und legt dem Exekutivdirektorium und 
dem Arbeitsstab nahe, die zielgerichtete Erbringung der Kapazitätsaufbau- und tech-
nischen Hilfe und ihre Erleichterung sicherzustellen.  

 Der Sicherheitsrat erinnert daran, dass Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit 
von zentraler Bedeutung für die Förderung und Wahrung des Friedens, der Stabilität 
und der Entwicklung auf der Welt sind. In dieser Hinsicht betont der Sicherheitsrat, 
dass die Beendigung der Straflosigkeit unerlässlich ist, damit eine Gesellschaft, die 
sich in einem Konflikt oder einer Postkonfliktsituation befindet, vergangene schwere 
völkerrechtliche Verbrechen aufarbeiten kann und künftige schwere völkerrechtliche 
Verbrechen verhindert werden können. In dieser Hinsicht hebt der Sicherheitsrat her-
vor, dass regionale und subregionale Organisationen und Abmachungen zur Rechen-
schaftsziehung beitragen können, indem sie den Ausbau der Kapazitäten der inner-
staatlichen Justizsysteme in geeigneter Weise unterstützen und mit den internationalen 
Mechanismen, Gerichten und Gerichtshöfen, namentlich dem Internationalen Strafge-
richtshof, zusammenarbeiten.  

 Der Sicherheitsrat ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, die Kapazitäten 
der regionalen und subregionalen Organisationen auf dem Gebiet der Konfliktpräven-
tion und des Krisenmanagements sowie der Stabilisierung nach Konflikten in geeig-
neter Weise auszubauen. Der Rat unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die regionalen 
und subregionalen Organisationen ihre Kapazitäten auf dem Gebiet der Friedenssiche-
rung ausbauen, und wie wertvoll die internationale Unterstützung für ihre Bemühun-
gen ist. Der Sicherheitsrat bittet alle Mitgliedstaaten, in dieser Hinsicht gegebenen-
falls einen aktiveren Beitrag zu leisten.  

 Der Sicherheitsrat erklärt erneut, dass die Regionalorganisationen dafür verant-
wortlich sind, die benötigten personellen, finanziellen, logistischen und sonstigen 
Ressourcen für ihre Organisationen zu beschaffen, namentlich über Beiträge ihrer 
Mitglieder und Unterstützung durch ihre Partner. Der Rat betont, dass die Finanzie-
rung der Regionalorganisationen berechenbarer, nachhaltiger und flexibler gestaltet 
werden muss, wenn diese im Rahmen eines Mandats der Vereinten Nationen Frie-
denssicherungsmaßnahmen durchführen, und begrüßt die von den Partnern in dieser 
Hinsicht bereitgestellte wertvolle finanzielle Unterstützung. 

 Der Sicherheitsrat legt den regionalen und subregionalen Organisationen und 
Abmachungen nahe, bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit ihre Zusammenarbeit untereinander, namentlich zum Ausbau ihrer jeweiligen 
Kapazität, zu verstärken und auszuweiten. Der Sicherheitsrat unterstreicht, wie wich-
tig in dieser Hinsicht die politische Unterstützung und der technische Sachverstand 
der Vereinten Nationen sind. 

 Der Sicherheitsrat nimmt Kenntnis von den laufenden Bemühungen des Sekre-
tariats, die regelmäßige Interaktion, Konsultation und Kooperation zwischen den Ver-
einten Nationen und den regionalen und subregionalen Organisationen und Abma-
chungen auszubauen und zu verbessern, und betont, wie wichtig es ist, die diesbezüg-
lichen Bemühungen zu verstärken.  

 Der Sicherheitsrat ermutigt das Sekretariat und die regionalen und subregiona-
len Organisationen und Abmachungen, gegebenenfalls weiter Möglichkeiten des Aus-
tauschs von Informationen über ihre jeweiligen Kapazitäten und die gewonnenen Er-
fahrungen auf dem Gebiet der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si-
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cherheit zu erkunden und auch weiterhin bewährte Praktiken zusammenzustellen, ins-
besondere im Bereich der Vermittlung, der Guten Dienste und der Friedenssicherung. 
Der Rat ermutigt außerdem die regionalen und subregionalen Organisationen, diesbe-
züglich die Zusammenarbeit und den Dialog untereinander zu verstärken.  

 Der Sicherheitsrat hebt hervor, wie wichtig die Rolle der regionalen und subre-
gionalen Organisationen und Abmachungen und die Zusammenarbeit mit ihnen, im 
Einklang mit Kapitel VIII der Charta der Vereinten Nationen, bei der Verhütung und 
Beilegung von Konflikten, der Friedenssicherung, der Friedenskonsolidierung, ein-
schließlich der Wahrung der verfassungsmäßigen Ordnung, der Förderung der Men-
schenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit und beim Kampf gegen die 
Straflosigkeit ist. Der Sicherheitsrat legt den Vereinten Nationen und den regionalen 
und subregionalen Organisationen und Abmachungen nahe, in einem breiten Spek-
trum von Bereichen gemeinsamen Interesses zusammenzuarbeiten. 

 Der Rat legt den Vereinten Nationen und den regionalen und subregionalen Or-
ganisationen und Abmachungen ferner nahe, verstärkt zusammenzuarbeiten, um einen 
weltweiten Dialog zur Förderung von Toleranz und Frieden anzuregen und ein besse-
res Verständnis zwischen Ländern, Kulturen und Zivilisationen zu fördern. 

 Der Sicherheitsrat würdigt den Generalsekretär für seine Bemühungen, in seine 
regelmäßigen Berichte an den Sicherheitsrat Bewertungen der bei der Zusammenar-
beit zwischen den Vereinten Nationen und den zuständigen Regionalorganisationen 
erzielten Fortschritte aufzunehmen, und ersucht ihn, diese Bemühungen fortzusetzen. 
Der Rat ersucht den Generalsekretär ferner, in seinen nächsten halbjährlichen Bericht 
an den Sicherheitsrat und die Generalversammlung über die Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und den regionalen und sonstigen Organisationen Emp-
fehlungen zu der Frage aufzunehmen, wie die Zusammenarbeit zwischen den Verein-
ten Nationen und maßgeblichen regionalen und subregionalen Organisationen und 
Abmachungen verbessert werden kann.“ 

____________ 

 


